
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,50 € gesetzlicher Mindestlohn? Im Dachdeckerhandwerk gilt: 

12,05 € Mindestlohn, 
17,64 € Tariflohn! 

Seit Januar 2015 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn als Lohnuntergrenze. Er 

beträgt 8,50 € je Stunde. 

Aber Achtung! 

Der Dachdeckermindestlohn von zurzeit 12,05 € je geleistete Arbeitsstunde gilt weiterhin für alle Be- 

triebe und für alle gewerblich Beschäftigten im Dachdeckerhandwerk als absolute Lohnuntergrenze. 

Denn tarifliche Branchenmindestlöhne haben Vorrang vor dem gesetzlichen Mindestlohn. Lass Dir 

also nichts vormachen, wenn Dein Chef Dich mit 8,50 € abspeisen will. Mehrere hundert Euro gehen 

Dir sonst Monat für Monat verloren. 

 

Verkauf‘ Dich nicht unter Deinem Wert: Mindestens Dachdecker- 
mindestlohn, besser richtiger Tariflohn! 

Gemeinsam mit der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt haben wir Beschäftigte den Dach- 

deckermindestlohn und den Lohntarifvertrag durchgesetzt. An den Lohntarifvertrag sind Betriebe, die 

Mitglied einer Innung sind, gebunden – das sind im Dachdeckerhandwerk fast 70 % der Betriebe. 

Gewerkschaftsmitglieder haben hier einen Rechtsanspruch auf den richtigen Tariflohn: Für einen Ge- 

sellen nach 2jähriger Berufspraxis zurzeit 17,64 € bundesweit. 
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Beim gesetzlichen Mindestlohn gelten Ausnahmen – gelten 

die automatisch auch beim Dachdeckermindestlohn? 

 

Gilt der Mindestlohn auch für in Deutschland Beschäftigte, 

die bei einem Unternehmen mit Sitz im Ausland angestellt 

sind? 

 

Was ist mit Wegezeiten zwischen zwei Baustellen? 

 

Darf der Chef Auslöse, Zulagen oder ähnliches auf den 

Mindestlohn anrechnen? 

 

Mindestens Mindestlohn, besser richtiger Tariflohn: Wer 

hat Anspruch auf den richtigen Tariflohn? 

 

 

 

Du hast weitere Fragen oder willst 

Dein Recht durchsetzen? Dann rufe 

bei uns an: Wir haben Profis in 

Sachen Dachdeckermindestlohn. 

Nein. Unser tariflicher Dachdeckermindestlohn von 12,05 € gilt zum Beispiel 

auch für Minderjährige und für Beschäftigte, die vorher länger arbeitslos waren. 

 

Ja. Mindestlöhne gelten auch für sogenannte „Entsendearbeitnehmer“ in 

Deutschland. 

 

 

Wege zwischen zwei Einsatzorten sind Arbeitszeit und müssen auch bezahlt 

werden. 

Nein. Auslöse, Zuschläge (zum Beispiel für Nachtarbeit oder Überstunden) oder 

Fahrtkostenersatz kommen zusätzlich zum Mindestlohn obendrauf. Tipp: Lohn- 

abrechnung von der IG BAU checken lassen! 

Betriebe, die Mitglied einer Innung sind, das sind im Dachdeckerhandwerk fast 

70 % der Betriebe, sind an den Lohntarifvertrag gebunden. Gewerkschaftsmit- 

glieder haben hier einen Rechtsanspruch auf den richtigen Tariflohn – für einen 

Gesellen nach 2jähriger Berufspraxis zurzeit 17,64 € bundesweit. Tipp: Lass 

Dich von den Profis der IG BAU beraten, verkauf Dich nicht unter Deinem 

Wert. 

 

Dein Ansprechpartner: 

 

Bundesweite Infoline 0391/4085232 
(zum regulären Festnetz-Tarif) 

 

 


